
Auszug aus der Konkursordnung

Konkursordnung, Fassung von 20. Mai 1898
Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1898, Nr. 25, Seite 612 – 658

 
Zweiter Titel. Erfüllung der Rechtsgeschäfte

 
§ 17
Wenn ein zweiseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Konkursverfah
rens von dem Gemeinschuldner und von dem anderen Teile nicht oder 
nicht vollständig erfüllt ist, so kann der Konkursverwalter an Stelle des Ge
meinschuldners den Vertrag erfüllen und die Erfüllung von dem anderen 
Teile verlangen.
Der Verwalter muß auf Erfordern des anderen Teils, auch wenn die Er
füllungszeit noch nicht eingetreten ist, demselben ohne Verzug erklären, 
ob er die Erfüllung verlangen will. Unterläßt er dies, so kann er auf der 
Erfüllung nicht bestehen.

 
§ 18
War die Lieferung von Waren, welche einen Markt- oder Börsenpreis ha
ben, genau zu einer festbestimmten Zeit oder binnen einer festbestimmten 
Frist bedungen, und tritt die Zeit oder der Ablauf der Frist erst nach der 
Eröffnung des Verfahrens ein, so kann nicht die Erfüllung verlangt, son
dern nur eine Forderung wegen Nichterfüllung geltend gemacht werden.
Der Betrag dieser Forderung bestimmt sich durch den Unterschied zwi
schen dem Kaufpreise und demjenigen Markt- oder Börsenpreise, welcher 
an dem Orte der Erfüllung oder an dem für denselben maßgebenden 
Handelsplatze sich für die am zweiten Werktage nach der Eröffnung des 
Verfahrens mit der bedungenen Erfüllungszeit geschlossenen Geschäfte 
ergibt.
Ist ein solcher Markt- oder Börsenpreis nicht zu ermitteln, so findet die 
Bestimmung des ersten Absatzes keine Anwendung.
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§ 19
War dem Gemeinschuldner ein von ihm gemieteter oder gepachteter Ge
genstand vor der Eröffnung des Verfahrens überlassen, so kann sowohl 
der andere Teil als der Verwalter das Miet- oder Pachtverhältnis kündigen. 
Die Kündigungsfrist ist, falls nicht eine kürzere Frist bedungen war, die 
gesetzliche. Kündigt der Verwalter, so ist der andere Teil berechtigt, Ersatz 
des ihm durch die Aufhebung des Vertrags entstehenden Schadens zu 
verlangen.

 
§ 20
War dem Gemeinschuldner ein von ihm gemieteter oder gepachteter Ge
genstand zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens noch nicht überlassen, so 
kann der andere Teil von dem Vertrag zurücktreten.
Auf Ersuchen des Verwalters muß der andere Teil demselben ohne Verzug 
erklären, ob er von dem Vertrage zurücktreten will. Unterläßt er dies, so 
kommen die Bestimmungen des § 17 zur Anwendung.

 
§ 21
Hatte der Gemeinschuldner einen von ihm vermietheten oder verpachte
ten Gegenstand dem Miether oder dem Pächter vor der Eröffnung des 
Verfahrens überlassen, so ist der Mieth- oder Pachtvertrag auch der Kon
kursmasse gegenüber wirksam.
Im Falle der Vermiethung oder der Verpachtung eines Grundstücks, sowie 
im Falle der Vermiethung von Wohnräumen oder anderen Räumen ist 
jedoch eine Verfügung, die der Gemeinschuldner vor der Eröffnung des 
Verfahrens über den auf die spätere Zeit entfallenden Mieth- oder Pacht
zins getroffen hat, insbesondere die Einziehung des Mieth- oder Pachtzin
ses, der Konkursmasse gegenüber nur insoweit wirksam, als sich die Verfü
gung auf den Mieth- oder Pachtzins für das zur Zeit der Eröffnung des 
Verfahrens laufende und das folgende Kalendervierteljahr bezieht. Soweit 
die Entrichtung des Mieth- oder Pachtzinses der Konkursmasse gegenüber 
wirksam ist, kann der Miether oder der Pächter gegen die Mieth- oder 
Pachtzinsforderung der Konkursmasse eine ihm gegen den Gemeinschuld
ner zustehende Forderung aufrechnen.
Eine von dem Konkursverwalter vorgenommene freiwillige Veräußerung 
des von dem Gemeinschuldner vermietheten oder verpachteten Grund
stücks wirkt, sofern das Grundstück dem Miether oder dem Pächter vor 
der Eröffnung des Verfahrens überlassen war, auf das Mieth- oder Pacht
verhältniß wie eine Zwangsversteigerung.
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§ 22
Ein in dem Haushalte, Wirthschaftsbetriebe oder Erwerbsgeschäfte des 
Gemeinschuldners angetretenes Dienstverhältniß kann von jedem Theile 
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist ist, falls nicht eine kürzere Frist 
bedungen war, die gesetzliche.
Kündigt der Verwalter, so ist der andere Theil berechtigt, Ersatz des ihm 
durch die Aufhebung des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens zu 
verlangen.

 
§ 23
Ein von dem Gemeinschuldner ertheilter Auftrag erlischt durch die Eröff-
nung des Verfahrens, es sei denn, daß der Auftrag sich nicht auf das 
zur Konkursmasse gehörige Vermögen bezieht. Erlischt der Auftrag, so 
finden die Vorschriften des § 672 Satz 2 und des § 674 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.
Das Gleiche gilt, wenn sich Jemand durch einen Dienstvertrag oder einen 
Werkvertrag verpflichtet hat, ein ihm von dem Gemeinschuldner übertra
genes Geschäft für diesen zu besorgen.

 
§ 24
Ist zur Sicherung eines Anspruchs auf Einräumung oder Aufhebung eines 
Rechts an einem Grundstücke des Gemeinschuldners oder an einem für 
den Gemeinschuldner eingetragenen Rechte oder zur Sicherung eines An
spruchs auf Aenderung des Inhalts oder des Ranges eines solchen Rechts 
eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen, so kann der Gläubiger von 
dem Konkursverwalter die Befriedigung seines Anspruchs verlangen. Das 
Gleiche gilt, wenn in Ansehung eines Schiffspfandrechts eine Vormerkung 
im Schiffsregister eingetragen ist.

 
§ 25
Soweit rücksichtlich einzelner, durch die §§ 18–24 nicht betroffener 
Rechtsverhältnisse das bürgerliche Recht besondere Bestimmungen über 
die Wirkung der Eröffnung des Konkursverfahrens enthält, kommen diese 
Bestimmungen zur Anwendung.
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§ 26
Wenn in Folge der Eröffnung des Konkursverfahrens die Nichterfüllung 
einer Verbindlichkeit oder die Aufhebung eines Rechtverhältnisses des 
Gemeinschuldners eintritt, so ist der andere Theil nicht berechtigt, die 
Rückgabe seiner in das Eigenthum des Gemeinschuldners übergegangenen 
Leistung aus der Konkursmasse zu verlangen. Er kann eine Forderung 
wegen der Nichterfüllung oder der Aufhebung nur als Konkursgläubiger 
geltend machen, soweit ihm nicht ein Anspruch auf abgesonderte Befriedi
gung zusteht.

 
§ 27
Erlischt ein von dem Gemeinschuldner ertheilter Auftrag oder ein Dienst- 
oder Werkvertrag der im § 23 Abs. 2 bezeichneten Art in Folge der Eröff-
nung des Verfahrens, so ist der andere Theil in Ansehung der nach der 
Eröffnung des Verfahrens entstandenen Ersatzansprüche im Falle des § 672 
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Massegläubiger, im Falle des § 674 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs Konkursgläubiger.

 
§ 28
Wird eine nach § 705 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eingegangene Gesell
schaft durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen ei
nes Gesellschafters aufgelöst, so ist der geschäftsführende Gesellschafter in 
Ansehung der Ansprüche, welche ihm aus der einstweiligen Fortführung 
der Geschäfte nach § 728 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zustehen, 
Massegläubiger, in Ansehung der ihm nach § 729 des Bürgerlichen Gesetz
buchs zustehenden Ansprüche, unbeschadet der Bestimmung des § 51, 
Konkursgläubiger.
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Konkursordnung, Fassung von 10. Februar 1877 
Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, Nr. 10 Seite 351 – 389
(Anmerkung: Fassung, auf die sich die Motive zu dem Entwurf einer Konkurs
ordnung beziehen) 

 
Zweiter Titel. Erfüllung der Rechtsgeschäfte

 
§ 15
Wenn ein zweiseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Konkursverfah
rens von dem Gemeinschuldner und von dem anderen Theile nicht oder 
nicht vollständig erfüllt ist, so kann der Konkursverwalter an Stelle des Ge
meinschuldners den Vertrag erfüllen und die Erfüllung von dem anderen 
Theile verlangen.
Der Verwalter muß auf Erfordern des anderen Theils, auch wenn die Er
füllungszeit noch nicht eingetreten ist, demselben ohne Verzug erklären, 
ob er die Erfüllung verlangen will. Unterläßt er dies, so kann er auf der 
Erfüllung nicht bestehen.

 
§ 16
War die Lieferung von Waaren, welche einen Markt- oder Börsenpreis ha
ben, genau zu einer festbestimmten Zeit oder binnen einer festbestimmten 
Frist bedungen, und tritt die Zeit oder der Ablauf der Frist erst nach der 
Eröffnung des Verfahrens ein, so kann nicht die Erfüllung verlangt, son
dern nur eine Forderung wegen Nichterfüllung geltend gemacht werden.
Der Betrag dieser Forderung bestimmt sich durch den Unterschied zwi
schen dem Kaufpreise und demjenigen Markt- oder Börsenpreise, welcher 
an dem Orte der Erfüllung oder an dem für denselben maßgebenden 
Handelsplatze sich für die am zweiten Werktage nach der Eröffnung des 
Verfahrens mit der bedungenen Erfüllungszeit geschlossenen Geschäfte 
ergiebt.
Ist ein solcher Markt- oder Börsenpreis nicht zu ermitteln, so findet die 
Bestimmung des ersten Absatzes keine Anwendung.

 
§ 17
Auf Pacht- und Miethverträge über Sachen übt, wenn deren Uebergabe 
schon erfolgt ist, die Eröffnung des Verfahrens folgende Wirkungen aus:
1. hatte der Gemeinschuldner gepachtet oder gemiethet, so kann sowohl 
der andere Theil als der Verwalter den Vertrag aufkündigen. Die Frist oder 
Zeit für die Kündigung ist, falls eine kürzere Frist oder nähere Zeit nicht 
bedungen war, die gesetzliche oder ortsübliche;
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2. hatte der Gemeinschuldner verpachtet oder vermiethet, so wirkt eine 
freiwillige Veräußerung der Sache durch den Konkursverwalter auf die 
Zulässigkeit der Kündigung sowie auf die Dauer des Vertrages wie eine 
Zwangsversteigerung.

 
§ 18
Wenn der Gemeinschuldner gepachtet oder gemiethet hatte, und die 
Uebergabe der Sache zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens noch nicht 
erfolgt ist, so kann der andere Theil von dem Vertrage abgehen, gleich als 
ob derselbe nicht geschlossen wäre.
Auf Erfordern des Verwalters muß der andere Theil demselben ohne Ver
zug erklären, ob er von dem Vertrage abgehen will. Unterläßt er dies, so 
kommen die Bestimmungen des § 15 zur Anwendung.

 
§ 19
Ein in dem Haushalte, Wirthschaftsbetriebe oder Erwerbsgeschafte des 
Gemeinschuldners angetretenes Dienstverhältniß kann von jedem Theile 
aufgekündigt werden. Die Frist und Zeit für die Kündigung ist, falls eine 
kürzere Frist oder nähere Zeit nicht bedungen war, die gesetzliche oder 
ortsübliche und in Ermangelung einer solchen von dem Konkursgerichte 
auf Antrag des Kündigenden festzusetzen.

 
§ 20
Soweit rücksichtlich einzelner, durch die §§ 16 – 19 nicht betroffener 
Rechtsverhältnisse die Reichsgesetze oder die Landesgesetze besondere 
Bestimmungen über die Wirkung der Eröffnung des Konkursverfahrens 
enthalten, kommen diese zur Anwendung.

 
§ 21
Wenn in Folge der Eröffnung des Konkursverfahrens die Nichterfüllung 
einer Verbindlichkeit oder die Aufhebung eines Rechtsverhältnisses des 
Gemeinschuldners eintritt, so ist der andere Theil nicht berechtigt, die 
Rückgabe seiner in das Eigenthum des Gemeinschuldners übergegangenen 
Leistung aus der Konkursmasse zu verlangen. Er kann eine Forderung 
wegen der Nichterfüllung oder der Aufhebung nur als Konkursgläubiger 
geltend machen, soweit ihm nicht ein Anspruch auf abgesonderte Befriedi
gung zusteht.
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